
 

Mindestanforderungen an Tiefbauarbeiten 
für das Herstellen eines Gas und/oder  
Wasserhausanschlusses der Stadtwerke Kierspe 
 
 

Sehr geehrter Tiefbauer, 
 
Sie stellen Kopflöcher und Gräben im Auftrag eines Kunden für die Verlegung eines Hausanschlusses her. 

Um Unstimmigkeiten von vorn herein auszuschließen, möchten wir Ihnen hiermit die Mindestanforderungen der 

Stadtwerke Kierspe an die Tiefbauarbeiten für Hausanschlüsse mitteilen. 

 

 

Punkt 1 –Mindestanforderungen an ein Kopfloch für den Anschluss des Hausanschlusses an eine 
Versorgungsleitung Gas/Wasser (Straße /Gehweg) 
 
Das Kopfloch muss so hergestellt werden, dass ein beidseitiger Freiraum zwischen der Versorgungsleitung Gas-

Wasser und der Grabenwand von 0,60m vorhanden ist.  

In Längsrichtung muss die Versorgungsleitung auf einer Länge von mind. 1,50 m frei liegen. 

Sollte ein Verbau erforderlich sein, so sind die Maße des Kopfloches um die Maße des Verbau zu erweitern. 

Der Freiraum unterhalb der betroffenen Leitung Gas-Wasser muss 0,40 m, von Grabensohle bis Rohrsohle 

(Unterkante) gemessen, betragen. 

Die Mindestrohrdeckung der Hausanschlussleitung beträgt im Straßenbereich inkl. Gehweg 1,20 m. 

Auf dem Grundstück ohne Verkehrsbelastung ist eine Mindestdeckung von 1,00 m ausreichend.  

Darüber hinaus ist für einen umlaufenden, lastfreien Streifen von mind. 0,60 m zu sorgen. 

 

Punkt 2 – Mindestanforderungen an ein Kopfloch für den Anschluss des Hausanschlusses an das 
Gebäude (Kopfloch vor dem Gebäude) 
 

Das Kopfloch muss so hergestellt werden, dass ein beidseitiger Freiraum zwischen der Hausanschlussleitung Gas-

Wasser und der Grabenwand von 0,60 m vorhanden ist. In Längsrichtung muss eine freie Länge von mind. 1,50 m 

vorhanden sein. 

 

Die Kernbohrung muss mind. 0,15 m oberhalb der Grabensohle liegen (Mindest-Rohrdeckung beachten). 

Sollte ein Verbau erforderlich sein, so sind die Maße des Kopfloches um die Maße des Verbau zu erweitern. 

Darüber hinaus ist für einen beidseitigen, lastfreien Streifen von mind. 0,60 m zu sorgen. 

 

 

Die benötigten Schutzrohre Gas-Wasser müssen unter der Angabe der Auftragsnummer (Netzanschlussvertrag) bei 

den Stadtwerken Kierspe abgeholt werden. 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Arbeiten im Vorfeld terminlich mit den Stadtwerken abgestimmt werden, damit es bei 

der Verlegung des Hausanschlusses nicht zu vermeidbaren Verzögerungen kommt. 

 

Wir hoffen Ihnen hiermit eine kleine Hilfe an die Hand gegeben zu haben, um einen reibungslosen Ablauf bei der 

Erstellung von Hausanschlüssen zu gewährleisten. 

Sollten Sie noch Fragen bezüglich der Ausführung haben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Seite. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Stadtwerke Kierspe GmbH 

 


